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Inhaltsübersicht

Einleitung

Die Prämienverbilligung als Beitrag der öffentlichen Hand an der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung zur Herstellung der Solidarität

Solidarität als Merkmal der Sozialversicherung
Solidarität zwischen Kranken und Gesunden
Solidarität zwischen Personen mit unterschiedlichen Einkommen

Beschränkungen der Kantone bei der Ausgestaltung der Prämienverbilligung durch Bundesrecht (?)

Fragestellung
Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen
Untere und mittlere Einkommen (Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung)
Verwendung der Bundesbeiträge

Schluss

I. Einleitung 
Seit der Einführung des Obligatoriums in der Krankenpflegeversicherung leistet die öffentliche Hand ihren
Beitrag an der Finanzierung in Form einer individuellen Prämienverbilligung. Bereits bei Erlass des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung überliess der Bundesgesetzgeber die Ausgestaltung der
Prämienverbilligung weitgehend den Kantonen. Unter anderem aus finanzpolitischen…
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